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8.   Sicherung des Darlehens 

1Das Darlehen ist im Grundbuch an rangbereitester Stelle und unmittelbar nach den für die Finanzierung 
des Vorhabens aufgenommenen Kapitalmarkt- und Bauspardarlehen dinglich zu sichern. 2Sofern es sich 
bei den im Rang vorgehenden oder gleichstehenden Grundpfandrechten um Grundschulden handelt, muss 
sichergestellt werden, dass ein Aufrücken des Grundpfandrechts für das Darlehen entsprechend der 
Tilgung der im Rang vorgehenden oder gleichstehenden Darlehen erfolgt. 3Dem Darlehen dürfen im Rang 
keine Grundpfandrechte zur Sicherung einer Kaufpreisforderung oder werthaltige Lasten in Abteilung II des 
Grundbuchs vorgehen.


